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Vorbemerkung 

Im Zeitabstand von fünf Jahren führen die Statistischen 
Ämter des Bundes und der Länder seit 1962/63 Einkom-
mens- und Verbrauchsstichproben (EVS)1) durch, zuletzt im 
Jahre 2013. 

Sie liefern auf Bundes- und Landesebene repräsentative  
Ergebnisse für die Gesamtheit der privaten Haushalte  
und bilden damit eine der wichtigsten statistischen Quel- 
len für Informationen über Einkommenserzielung, -vertei-
lung und -verwendung dieser Haushalte. Darüber hinaus 
ist die EVS eine bedeutende Informationsquelle für die  
Armuts- und Reichtumsberichterstattung der Bundesre- 
gierung. 

Befragt werden private Haushalte, die freiwillig gegen 
Zahlung einer finanziellen Anerkennung an der Erhe- 
bung mitwirken. Die Erhebung gliedert sich in folgende 
Teile: 

„Allgemeine Angaben“ mit Fragen zur Zusammenset-
zung des Haushalts, der Wohnsituation sowie der Aus- 
stattung des Haushalts mit Gebrauchsgütern (Stichtag:  
1.. anuar des jeweiligen Jahres).

„Geld- und Sachvermögen“ mit Fragen zur Vermögens-
situation des Haushalts (Stichtag: 1. Januar des jeweiligen 
Jahres). 

„Haushaltsbuch“, in das der Haushalt drei Monate lang 
seine Einnahmen und Ausgaben einträgt. 

„Feinaufzeichnungsheft“ für Nahrungsmittel, Getränke 
und Tabakwaren (NGT), in das jeder fünfte an der EVS be-
teiligte Haushalt einen Monat lang alle Ausgaben sowie die 
gekauften Mengen für Nahrungsmittel, Getränke und Ta-
bakwaren einträgt. 

Für jeden Erhebungsteil wurde den Haushalten eine sepa-
rate Unterlage zur Verfügung gestellt.  

Analog gliedern sich die Statistischen Berichte in vier ein-
zelne Hefte: 

Allgemeine Angaben: O II 1

Geld- und Sachvermögen: O II 2

Haushaltsbuch: O II 3

Feinaufzeichnungsheft: O II 4

1) Rechtsgrundlage für die Erhebung ist das Gesetz über die Statistik der Wirt-
schaftsrechnungen privater Haushalte in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede-
rungsnummer 708-6, veröffentlichten bereinigten Fassung, das durch Artikel 10
des Gesetzes vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 294) geändert worden ist, in Verbin-
dung mit Artikel 2 der Verordnung vom 26. März 1991 (BGBl. I Seite 846) in
Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl.
I Seite 462, 565), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 25. Juli 2013
(BGBl. I Seite 2 749) geändert worden ist. 

Im vorliegenden Statistischen Bericht werden we-
sentliche Ergebnisse über die Ausstattung priva- 
ter Haushalte mit ausgewählten Gebrauchsgütern 
am 1. Januar 2013 dargestellt. Den veröffentlich- 
ten Ergebnissen liegen die auswertbaren Daten von 
5 547 niedersächsischen Privathaushalten zugrunde. Die 
so ermittelten Daten stehen nach der Hochrechnung 
stellvertretend für rd. 3,8 Mio. Haushalte in Niedersach-
sen. 

In nachfolgenden Statistischen Berichten werden Ergeb-
nisse zu Grundvermögen und Wohnsituation, Geld- und 
Immobilienvermögen sowie Schulden, Einnahmen und 
Ausgaben, Aufwendungen für den privaten Konsum und 
abschließend zu den Aufwendungen für Nahrungsmittel, 
Getränke und Tabakwaren veröffentlicht. 

Weiterführende Informationen über die EVS können Sie 
den jeweiligen Qualitätsberichten des Statistischen Bun-
desamtes entnehmen. Diese und weitere Informationen 
finden Sie auf der Homepage www.destatis.de (Zahlen & 
Fakten  Gesellschaft & Staat  Einkommen, Konsum, 
Lebensbedingungen, Wohnen) und auf unserer Homepage 
www.statistik.niedersachsen.de (Themenbereiche  Haus-
halte, Familien, Mikrozensus  EVS). 

Auf- und Abrundungen 

Die maschinell erstellten Ergebnisse wurden bei der Hoch-
rechnung ohne Rücksicht auf die Endsumme auf- bezie-
hungsweise abgerundet. Bei der Summierung von Einzel-
angaben sind daher geringfügige Abweichungen in der 
Endsumme möglich. 

Fehlerrechnung 

Bei der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe han- 
delt es sich um eine Stichprobeneerhebung. Um für die- 
sen Bericht durchgängig verlässliche Daten ausweisen zu  
können, werden nicht belastbare Daten gekennzeich- 
net:  

Liegen für einen Wert weniger als 25 erfasste Angaben
vor, beträgt der relative Standardfehler näherungs-
weise über 20 %. Diese Tabellenfächer werden mit ei-
nem ‚/’ gekennzeichnet.

Liegen für ein Tabellenfach 25 bis unter 100 Angaben
der Haushalte vor, bewegt sich der relative Standard-
fehler zwischen 20 % und 10 %. Um auf die einge- 
schränkte Belastbarkeit hinzuweisen, werden diese
Werte nur in Klammern ausgewiesen.



Teilmengen  

Sind sämtliche Teilmengen der Gesamtmenge in einer Ta-
belle dargestellt, werden diese mit „davon“ gekennzeichnet.

Sind nur einige ausgewählte Teilmengen der Gesamtmenge 
aufgeführt, wird diesen „darunter“ vorangestellt. Aneinander- 
gereihte Teilmengen verschiedener nicht summierbarer Merk- 
male der Gesamtmenge sind mit „und zwar“ bezeichnet. 

Begriffserläuterung 

Ausstattungsbestand 

Der Ausstattungsbestand ist das statistische Maß dafür, 
wie viele Güter in 100 Haushalten vorhanden sind. Bei-
spielsweise bedeutet ein Ausstattungsbestand von 178,8 
Mobiltelefonen je 100 Haushalte in Niedersachsen, dass 
einige Haushalte mehr als ein Handy besitzen. Bei einer 
Mehrfachausstattung ist der Ausstattungsbestand größer 
als der Ausstattungsgrad. Rechnerisch wird der Ausstat-
tungsbestand ermittelt über die Anzahl der in den Haus-
halten vorhandenen jeweiligen Gebrauchsgüter, bezogen 
auf die Zahl der hochgerechneten Haushalte multipliziert 
mit 100. Bei einigen „Gütern“ (Satelliten-, Kabel- und An-
tennen-TV-Anschluss, Internetanschluss) wird ab der EVS 
2013 nur noch das Vorhandensein des jeweiligen „An-
schlusses“ abgefragt. Daher ist die Anzahl nicht mehr er-
mittelbar und wird deshalb mit dem Symbol „.“ („Zahlen-
wert unbekannt …“ – siehe auch Zeichenerklärung im Im-
pressum) versehen. 

Ausstattungsgrad 

Der Ausstattungsgrad ist das statistische Maß dafür, wie 
viele Haushalte ein bestimmtes Gut besitzen. Zum Beispiel 
bedeutet ein Ausstattungsgrad von 93,4 % Mobiltelefo-
nen, dass 934 von 1 000 Haushalten in Niedersachsen 
mindestens ein Mobiltelefon haben. Rechnerisch wird der 
Ausstattungsgrad ermittelt über die Anzahl der Haushalte 
mit dem jeweiligen Gebrauchsgut, bezogen auf die Zahl 
der hochgerechneten Haushalte multipliziert mit 100. 

Haupteinkommensbezieher und -bezieherin 

Durch die Festlegung einer Haupteinkommensperson las-
sen sich Mehrpersonenhaushalte nach unterschiedlichen 
Merkmalen (z. B. Alter, Geschlecht, Familienstand, sozi-
ale Stellung) einheitlich gliedern. Als Haupteinkommens-
bezieher und -bezieherin gilt grundsätzlich die Person (ab 
18 Jahren) mit dem höchsten Beitrag zum Haushaltsnet-
toeinkommen. 

Haushaltsnettoeinkommen 

Das Haushaltsnettoeinkommen errechnet sich, indem vom 
Haushaltsbruttoeinkommen (alle Einnahmen des Haus- 
halts aus Erwerbstätigkeit, aus Vermögen, aus öffentlichen  

und nichtöffentlichen Transferzahlungen sowie aus Unter-
vermietung) Einkommensteuer/Lohnsteuer, Kirchensteuer 
und Solidaritätszuschlag sowie die Pflichtbeiträge zur So-
zialversicherung abgezogen werden. 

Zu den Pflichtbeiträgen zur Sozialversicherung zählen die 
Beiträge zur Arbeitslosenversicherung, zur gesetzlichen 
Rentenversicherung, zur gesetzlichen und seit dem 
01.01.2009 auch die Beiträge zur freiwilligen und priva-
ten Krankenversicherung sowie zur sozialen und priva- 
ten Pflegeversicherung. Zum Haushaltsbruttoeinkommen  
addiert werden seit dem 01.01.2009 die Arbeitgeber- 
zuschüsse zur freiwilligen und privaten Krankenver- 
sicherung und zur Pflegeversicherung bei freiwilliger  
und privater Krankenversicherung sowie Zuschüsse der 
Rentenversicherungsträger zur freiwilligen und privaten 
Krankenversicherung. 

Haushaltstyp 

Ergebnisse werden für folgende Haushaltstypen nachge-
wiesen: 

Alleinlebende (Frauen, Männer)

Alleinerziehende (mit Kindern)

(Ehe-)Paare (ohne Kinder, mit Kind(ern))

Sonstige Haushalte (hier gibt es über die in den vorste-
henden Haushaltstypen genannten Personen hinaus
weitere Haushaltsmitglieder, z. B. Schwiegereltern, voll-
jährige Kinder).

Als Kinder zählen alle ledigen Kinder unter 18 Jahren (auch 
Adoptiv- und Pflegekinder) der Haupteinkommensperso-
nen oder deren (Ehe-)Partner und Partnerinnen bezie-
hungsweise gleichgeschlechtlichen Lebenspartner und  
-partnerinnen. Bei der Auswertung sind die nichtehelichen 
Lebensgemeinschaften einschließlich der gleichgeschlecht- 
lichen Lebenspartnerschaften den Ehepaaren gleichge- 
stellt. 

Soziale Stellung der Haupteinkommensbezieher und 
-bezieherinnen 

Die soziale Stellung der Haupteinkommensperson richtet 
sich nach deren Haupterwerbsstatus. Nach dem Hauptsta-
tuskonzept ordnet sich das Haushaltsmitglied derjenigen 



sozialen Stellung zu, die überwiegend für die eigene Le-
benssituation zutrifft. 

Die sozialen Stellungen wurden bei der EVS 2013 zu fol-
genden Gruppen zusammengefasst: 

Selbstständige: Gewerbetreibende und selbstständige 
Landwirte und Landwirtinnen sowie freiberuflich Tätige. 

Beamte und Beamtinnen (auch in Altersteilzeit): Hierzu 
zählen auch Richter und Richterinnen, Berufs- und Zeitsol-
daten und -soldatinnen sowie Wehrdienstleistende. 

Angestellte (auch in Altersteilzeit): Hierzu zählen auch 
kaufmännische und technische Auszubildende, Personen 
im Bundesfreiwilligendienst beziehungsweise im freiwilli-
gen sozialen oder ökologischen Jahr. 

Arbeiter und Arbeiterinnen: Hierzu zählen auch ge-
werbliche Auszubildende. 

Arbeitslose: Personen, die arbeitslos oder arbeitsuchend 
bei der Agentur für Arbeit gemeldet sind, sowie Umschüler 
und Umschülerinnen, die Leistungen von der Agentur für 
Arbeit erhalten. 

Nichterwerbstätige: Hierzu zählen u. a. Pensionäre und 
Pensionärinnen, Rentner und Rentnerinnen sowie Studie-
rende, die einen eigenen Haushalt führen. Auch Hausfrauen 
und Hausmänner sowie Schülerinnen und Schüler wurden 
in Veröffentlichungen dieser Kategorie zugeordnet. 

Bei Personen in Elternzeit mit einem ungekündigten Ar-
beitsvertrag gilt die soziale Stellung vor Antritt des Erzie-
hungsurlaubes. 
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